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Die angegebenen Beträge gelten als Jahresbeträge. Bei Ein-

tritt der Voraussetzungen oder Aenderung der Verhältnisse innerhalb

des Jahres l943, z.B. durch Wechsel der Besoldungsgruppe oder Stufe

uaw. sind die Beträge jedoch anteilig zu berechnen.
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Schnellbrief
An die
Abteilung
 F i n a n z beim Deutschen Staatsminister.
für Böhmen und Mähren,
III 
Betrifft:
Einheitliches Besoldungsrecht für die Uniformierte Protek-
toratspolizei.
Die Uniformierte Regierungspolizei und die Gendarmerie werden nach
völlig verschiedenen besoldungsrechtlichen Grundlagen abgefunden. Im
Hinblick auf die einheitliche Ausrichtung der gesamten Uniformierten Pro
tektoratspolizei hinsichtlich der Organisation und des Dienstes hat der
Herr Staatsminister bereits mit Erlass vom 8.Juni l942 - St.S.204/42 -
angeordnet, dass das Jahreseinkommen der Uniformierten Regierungspolizei
dem der Gendarmerie anzugleichen ist. Da alle bisherigen Massnahmen für
die Uniformierte Protektoratspolizei auf dem Gebiete des Besoldungs-
rechts ausschliesslich im Hinblick auf eine in Aussicht gestellte baldi
und Besoldungs-
dung der Anwärter,
Regierungspolizei
glich durch Poli-
aber der Herr
St.S.VIII B - g=/
a 
andererseits aber
da B
stdn n se
tspolizei besal-
rührung einheitli
cher Laufbahnbestimmungen ohne einheitliches Besoldungsrecht urmöglich
ist.
Die Vereinheitlichung der Besoldung und damit der Vollzug des Erlas
ses des Herrn Staatsministers vom 8.Juni l942 kann ohne Aenderung des
Besoldungsgesetzes lo3/26 dadurch erreicht werden, dass der Teil IV des
Besoldungsgesetzes auch auf die Uniform.Regierungspolizei angewendet
wird. Ich bemerke hierzu, dass diese Massnahme auch bereits in meinen
Vor schlßgen über die Aenderung der Besoldungstafeln des Prct ektorates
enthalten ist.



Da die Einführung der einheitlichen Laufbahnbestimmungen aus zahl-

reiehen' und schwerwiegenden dienstlichen Gründen nicht mehr länger hinaus-

geschoben werden kann, dies aber andererseits von der vorherigen oder min-

destens gleichzeitigen Schaffung einer einheitlichen Besoldungsgrundlage

abhängig ist, bitte ich um vordringliche Bearbeitung der Angelegenheit

und um baldige Anberaumung einer gemeinsamen Besprechung über die zu er-

lassenden Ueberleitungsbestimmungen.

Abschrift dieses Schreibens übersende ich gleichzeitig dem Befehls-

haber der Sycherheitspolizei.

Für die Richtigkeit:

WWem

gez.Hitzegrad

Generalmajor der Polizei.

Pol.Sekr.


